
Spielrechtsordnung	
für	den	Golfclub	Böhmerwald	gem.	§	6	Ziff.	1.	der	Statuten	

Stand	26.3.2022	

1.	MitgliedschaDen	

Eine	aktuell	Übersicht	über	die	unterschiedlichen	Mitgliedscha5s-Formen	im	Golfclub	Böhmerwald	
und	die	aktuellen	Mitgliedsbeiträge	findet	man	auf	der	offiziellen	Webseite	des	Golfpark	Böhmerwald	
unter	hEps://boehmerwaldgolf.at/preise#fndtn-panel-mitgliedscha5.		Neben	den	dort	gelisteten	
aktuellen	Mitgliedsformen,	bestehen	folgende	Mitgliedstypen:	
- Mitarbeiter	und	Förderer	=	€	160,00	(Grundbetrag	-	Siehe	dazu	Punkt	3.	Anpassung	an	den	VPI)	
- VIP	Member	(United)	und	Partner=		€	265,00	(Grundbetrag	-	siehe	dazu	Punkt	3.)	

2.	Vereinsabgaben	und	Verwaltungskosten	

Für	ordentliche	Mitglieder	 erhöht	 sich	 ab	dem	1.	 Jänner,	 der	der	Vollendung	des	21.	 Lebensjahres	
folgt,	der	Mitgliedsbeitrag	für	Verbandsabgaben	und	Verwaltungskosten	um	€	50,00.	

3.	Anpassung	an	den	Verbraucherpreisindex	

Auf	 Beschluss	 der	 Generalversammlung	 vom	 19.2.2017	 werden	 die	 jährlichen	 Mitgliedsbeiträge	
automacsch	 angepasst.	 Grundlage	 für	 die	 Anpassung	 ist	 der	 offizielle	 österreichische	
Verbraucherpreisindex	 (VPI)	 der	 Stacsck	 Austria	 (hEps://www.stacsck.at/web_de/stacscken/
wirtscha5/preise/verbraucherpreisindex_vpi_hvpi/index.html)	oder	ein	an	dessen	Stelle	
tretender	 Index.	 Scchtag	 für	 die	 VPI-Berechnung	 ist	 jeweils	 August	 des	 laufenden	 Jahres	 für	 die	
Mitgliedsbeiträge	des	 Folgejahres.	Auf	Beschluss	 der	Generalversammlung	 vom	25.3.2022	wird	die	
jährlich	mögliche	VPI-Anpassung	jedoch	bei	5%	gedeckelt.		

4.	Aufnahme	von	Mitgliedern,	Einstufung	und	Kontrolle	

Der	Erwerb	der	Mitgliedscha5	erfolgt	gem.	§	5	der	Satzungen	mit	der	Anmeldung	und	Bezahlung	der	
Mitgliedsgebühr.	 Im	 Zweifel,	 ob	 eine	 Person	 die	 Voraussetzungen	 für	 eine	 Mitgliedscha5	 erfüllt,	
entscheidet	 hierüber	 der	 Vorstand	 endgülcg.	 Dem	 Vorstand	 obliegt	 auch	 die	 Kontrolle	 über	 die	
korrekte	 Einstufung	 der	 Mitglieder	 und	 Einhebung	 der	 Mitgliedsbeiträge.	 Auch	 bei	 Unscmmigkeit	
über	die	Einstufung	in	die	verschiedenen	Mitgliedscha5en	und/oder	Gewährung	von	Nachlässen	bei	
den	Mitgliedsbeiträgen	obliegt	die	Letztentscheidung	beim	Vorstand.	Hinterzogene	Mitgliedsbeiträge	
auf	Grund	unrichcger	Angaben	bei	der	Beantragung	und/oder	Änderung	einer	Mitgliedscha5	werden	
bis	 zu	 fünf	 Jahre	 rückwirkend	 aufgerollt	 und	 mit	 einem	 Aufschlag	 von	 15	 %	 nachverrechnet	 und	
eingehoben.	
Der	 Mitgliedsantrag	 für	 Kinder	 und	 Jugendliche	 unter	 16	 Jahren	 muss	 von	 einem	
Erziehungsberechcgten	 unterfercgt	 werden.	 Ab	 dem	 vollendeten	 16.Lebensjahr	 geht	 die	
ausserordentliche	Mitgliedscha5	automacsch	in	eine	ordentliche	Mitgliedscha5	über.	

5.	Ruhende	MitgliedschaDen	

Der	 Golfclub	 Böhmerwald	 ermöglicht	 die	 temporäre	 Ruhendmeldung	 einer	 Jahresmitgliedscha5.	
Gründe	 für	 eine	 Ruhendmeldung	 sind	 z.b.:	 Verletzungen	 oder	 Krankheiten	 die	 das	 Golfspiel	 nicht	
ermöglichen.	Die	jeweilige	Verletzung	oder	Krankheit	muss	dem	Vorstand	zeitnah	mitgeteilt	werden.	
Dieser	entscheidet	über	die	Anerkennung.	Eine	rückwirkende	Meldung	kann	(laut	Vorstandsbeschluss	
vom	 28.7.2019)	 nicht	 akzepcert	 werden.	 Mit	 Beschluss	 der	 Generalversammlung	 vom	 16.3.2019	
werden	 das	 bzw.	 die	Monat/e	 an	 denen	 die	Mitgliedscha5	 ruhend	 gemeldet	wurde,	 aliquot	 aus	 7	
Monaten	je	nach	Mitgliedscha5styp	auf	das	Folgejahr	angerechnet.	Die	Ruhendmeldung	gilt	nur	bei	
bereits	entrichtetem	Jahresbeitrag.	Unabhängig	der	ruhend	gemeldeten	Monate	kostet	eine	ruhend	
gemeldete	Mitgliedscha5(laut	Beschluss	des	Vorstandes	vom	28.7.2019)	€	90	(siehe	dazu	auch	Punkt	
3.	VPI-Anpassung)	pro	Jahr.	

https://boehmerwaldgolf.at/preise#fndtn-panel-mitgliedschaft
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/verbraucherpreisindex_vpi_hvpi/index.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/verbraucherpreisindex_vpi_hvpi/index.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/verbraucherpreisindex_vpi_hvpi/index.html


6.	PartnermitgliedschaDen	

Als	 familienfördernde	 Maßnahme	 haben	 Ehepartner,	 Lebensgefährten	 und	 eingetragene	
gleichgeschlechtliche	 Partner	 Anspruch	 auf	 den	 begünscgten	 Partnertarif.	 Sofern	 die	 persönlichen	
Verhältnisse	 nicht	 allgemein	 bekannt	 sind,	 sind	 diese	 durch	 geeignete	 schri5liche	 Unterlagen	
(Urkunden,	 Verträge,	 Meldebestäcgungen	 usw.)	 zu	 belegen.	 Welcher	 der	 beiden	 Partner	 die	
„Partner-Mitgliedscha5“	in	Anspruch	nimmt,	entscheiden	die	beiden	Partner	selbst.	

7.	ZweitmitgliedschaDen	

Eine	 Zweitmitgliedscha5	 ist	 für	 Mitglieder	 eines	 dem	 österreichischen	 Golfverband	 oder	 eines	
ausländischen	 Golfverbandes	 angeschlossenen	 Golfclubs	 möglich,	 sofern	 der	 jährliche	
Mitgliedsbeitrag	 im	 Heimatclub	 höher	 ist,	 als	 die	 vom	 Golfclub	 Böhmerwald	 	 festgesetzte	
Mitgliedsgebühr	 für	 Zweitmitglieder.	 Im	 Heimatclub	 als	 Fernmitglieder	 geführte	 Personen	 können	
keine	Zweitmitgliedscha5	im	GC	Böhmerwald	beantragen.	Zweitmitgliedscha5en	von	Mitgliedern	des	
Golfclubs	 Pfarrkirchen	 im	 Mühlkreis	 sind	 von	 dieser	 Regelung	 ausgenommen.	 Der	 wechselseicge	
Mitgliedsbeitrag	wird	individuell	zwischen	den	beiden	Vereinen	jedes	Jahr	ausgehandelt.	

8.	SeniorenrabaS	

Auf	 Beschluss	 der	 Generalversammlung	 vom	 19.2.2017	wird	 SeniorInnen	 die	 eine	 akcve	 Premium	
Einzel	Vollmitgliedscha5	haben	ab	dem	Vereinsjahr	2018	folgender	gestaffelter	RabaE	gewährt:	
Ab	dem	78.Lebensjahr	=	minus	€	100	zum	Regelbeitrag	
Ab	dem	79.Lebensjahr	=	minus	€	200	zum	Regelbeitrag	
Ab	dem	80.Lebensjahr	=	minus	€	300	zum	Regelbeitrag	
Diese	Regelung	gilt	nicht	für	Partner,	Fernmitglieder	oder	Panoramamitglieder.	

9.	Voraussetzungen	für	FernmitgliedschaDen	

Für	die	Einstufung	als	„Fernmitglied“	müssen	folgende	Voraussetzungen	zutreffen:	

a)	 Die	 kürzeste	Wegstrecke	 von	 4161	Ulrichsberg	 zu	 einem	Wohnsitz	 oder	 einer	Wohnmöglichkeit	
des	 Mitgliedes	 muss	 mehr	 als	 50	 km	 betragen.	 Für	 die	 ErmiElung	 der	 Km-Envernung	 ist	 der	
Routenrechner	des	ÖAMTC	„kürzeste	Strecke“	heranzuziehen.	

b)	 Bei	mehreren	Wohnsitzen	oder	Wohnmöglichkeiten	ist	immer	der	dem	Standort	4161	Ulrichsberg	
nächstgelegene	Wohnsitz	oder	Wohnmöglichkeit	bei	der	ErmiElung	der	Km-Envernung	heran	zu	
ziehen;	

c)	 Als	 Wohnsitz	 oder	 Wohnmöglichkeit	 gelten:	 ordentlicher	 Wohnsitz,	 Zweitwohnsitz,	
Wohnungseigentum,	Eigenheim,	Ferienhaus	oder	Wohnungsrecht;	

Das	 Mitglied	 ist	 verpflichtet,	 bei	 jeder	 Anmeldung	 einer	 Fernmitgliedscha5	 hinsichtlich	 Wohnsitz	
oder.	Wohnmöglichkeit	wahrheitsgemäße	Angaben	im	Sinne	lit.	a)	bis	c)	zu	machen.	Weiters	ist	jedes	
Fernmitglied	 verpflichtet,	 alle	 Änderungen	 in	 den	 persönlichen	 Verhältnissen,	 die	 einen	
Zusammenhang	 mit	 den	 Voraussetzungen	 für	 eine	 Fernmitgliedscha5	 haben	 könnten,	 im	
Clubsekretariat	 schri5lich	 zu	melden,	damit	der	Anspruch	auf	Fernmitgliedscha5	überprü5	werden	
kann.	

10.	Sonderregelung	für	Inhaber	von	rückkauXaren	ZerYfikaten	

Inhabern	von	Aufnahmezercfikaten	 („rückkau{ar“	und	„handelbar“)	wurden	ab	dem	Jahr	2002	bis	
2011	seitens	der	Betreibergesellscha5en	ein	RabaE	i.d.H.v.	€	100	p.A.	gewährt.	Dieser	RabaE	wurde	
teilweise	bis	2016	weitergeführt.	Beginnend	im	Jahr	2015	wurden	aber	bereits	jene	Zercfikatsinhaber	
deren	 für	das	Zercfikat	einbezahlter	Betrag	dem	aus	den	 jährlichen	Redukconen	gutgeschriebenen	
Gesamtbetrag	überschriEen	wurde,	bereits	nicht	mehr	gewährt.	



Auf	 Beschluss	 der	 Generalversammlung	 vom	 19.2.2017	 wird	 folgendes	 Rückkaufmodell	 akcviert:	
Sämtliche	Zercfikatsinhaber	rückkau{arer	Zercfikate	erhalten	für	insgesamt	25	Jahre	eine	Redukcon	
von	€	100	p.A.	Die	 in	 Jahren	2011	bis	 2015	 (teilweise	2016)	 zu	unrecht	 ausbezahlten	Redukconen	
werden	 hierbei	 angerechnet.	 Nach	 Ablauf	 dieser	 25-Jahr	 Periode	 mit	 dem	 Jahr	 2027	 oder	 2028	
erlischt	das	Zercfikat	und	darin	enthaltene	Ansprüche	können	weder	an	den	Golfclub	Böhmerwald	
oder	die	Böhmerwald	Golfpark	Ges.m.b.H.	&	Co	KG	oder	etwaiger	Rechtsnachfolger	geltend	gemacht	
werden.	
Sämtliche	Zercfikatsinhaber	handelbarer	Zercfikate	müssen	die	für	die	in	den	Jahren	2011	bis	2015	
(teilweise	 2016)	 zu	 unrecht	 ausbezahlten	 Redukconen	 nicht	 an	 den	 Golfclub	 Böhmerwald	
rücküberweisen.	

Inhaber	von	rückkau{aren	Zercfikaten	müssen	sich	bei	Umstellung	auf	das	Rückkaufmodell	im	Büro	
des	 Golfpark	 Böhmerwald	 melden	 und	 den	 Rückkauf	 schri5lich	 beantragen.	 Zercfikatsinhaber	
rückkau{arer	 Zercfikate	 die	 nicht	 auf	 das	 Rückkaufmodell	 umsteigen	 wollen,	 behalten	 ihr	
rückkau{ares	 Zercfikat	 und	 die	 darauf	 geregelte	 75%	 Rückkaufopcon	 des	 NeEo-Zercfikats-
Kaufpreises.	Das	Original-Zercfikat	muss	beim	Rückkauf	im	Golfpark	Böhmerwald	abgegeben	werden	
und	wird	anschließend	entwertet	bzw.	 zerstört.	Erhalt	und	Entwertung	werden	schri5lich	bestäcgt.	
Bei	 Kündigung	 der	Mitgliedscha5	werden	 Inhabern	 von	 rückkau{aren	 Zercfikaten	 75%	des	NeEo-
Zercfikats-Kaufpreises	ausbezahlt.	Sollte	die	Person	später	wieder	Mitglied	im	Golfclub	Böhmerwald	
werden	 wollen,	 muss	 der	 ausbezahlte	 NeEo-Kaufpreis	 des	 Zercfikats	 als	 nicht	 refundierbare	
Einschreibegebühr	bezahlt	werden.	

Vorstand	
Golfclub	Böhmerwald	

Änderung	vom	28.7.2019	auf	7.11.2019:	
- StaE	einer	Auflistung	der	Grundbeträge	für	die	Mitgliedscha5en	wird	ein	Verweis	auf	die	
entsprechende	Unterseite	der	Webseite	www.boehmerwaldgolf.at	eingetragen.	

- Ehemals	verfügbare	Mitgliedscha5en	die	für	Neumitglieder	nicht	mehr	angeboten	werden	und	
daher	auf	der	Webseite	nicht	mehr	aufgelistet	sind,	werden	in	der	Spielrechtsordnung	explizit	
erwähnt.	

http://www.boehmerwaldgolf.at

